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Link vom 30.05.2006

Zur Neuregelung des Landesblindengeldes erklärt Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann:


HANNOVER. "Der Konflikt mit dem Landesblindenverband ist einvernehmlich beigelegt. Das ist das Ergebnis der zahlreichen Gespräche der Landesregierung mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband. Wir haben immer Gesprächskontakt zum Blindenverband gehalten und einen offenen Dialog geführt. Jetzt haben wir einen guten Kompromiss gefunden:

Ab 1. Januar 2007 kommt es zu einem einheitlichen, unbürokratisch abzuwickelnden Landesblindengeld in Höhe von 220 Euro für alle (zivilen) Erblindeten über 25 Jahre in Niedersachsen. Für blinde Menschen bis einschließlich 25 Jahre bleibt es bei der Zahlung eines Landesblindengeldes in Höhe von 300 Euro monatlich.

Die nun erzielte Neuregelung ist ausgeglichen und zukunftsfähig. Wir gehen ein auf den Wunsch des Blinden- und Sehbehindertenverbands nach Zahlung eines vermögens- und einkommensunabhängigen Landesblindengeldes als freiwillige Leistung des Landes. Gleichzeitig erreichen wir unsere langfristigen Sparziele. Mit der vereinbarten Neuregelung kommen wir voran auf unserem Weg, den Landeshaushalt zu konsolidieren und die Ausgaben den zur Verfügung stehenden Einnahmen anzupassen, um aus der Schuldenspirale herauszukommen.

Die Landesregierung hat von Beginn an erklärt, die Veränderungen beim Blindengeld genau zu beobachten – insbesondere im Hinblick auf die Kommunen und die Inanspruchnahme des Blindenhilfefonds. Regelungen und Gesetze sollten regelmäßig auf ihre Wirkung und ihren Erfolg überprüft und weiterentwickelt werden. Die Evaluation der Veränderungen ist durchgeführt worden. Der Blindenhilfefonds hat sich bewährt und soll auch weiterhin dazu dienen, über das Landesblindengeld hinaus im Einzelfall zu helfen.

Der Aspekt der Anrechnung von bezogenen Leistungen auf das Landesblindengeld ist über die anteilige Anrechnung von Pflegeversicherungsleistungen nach SGB XI auch weiterhin berücksichtigt. Damit hat das Land Niedersachsen als erstes Bundesland eine Kombination aus dem Landesblindengeld für alle blinden Menschen und zusätzlich dem Blindenhilfefonds geschaffen. Mit der von allen Seiten getragenen Lösung wird das Volksbegehren obsolet."


Thomas Spieker
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